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§ 1 
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Text 

§ 1 

Der Straßenverlauf der B 61a Pullendorfer Straße wird wie folgt bestimmt: 

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt im Gemeindegebiet von Steinberg-Dörfl mit einer neuen vierten 
Anbindung bei der bestehenden 3-armigen Kreisverkehranlage S 31/B 50. Vom Kreisverkehr S 31/B 50 führt die 
Trasse der B 61a Pullendorfer Straße entlang des Pullendorfer Waldes und weiter in Randlage des 
Gemeindewaldes im Gemeindegebiet von Oberloisdorf. Die Straßentrasse schwenkt im Gemeindegebiet von 
Mannersdorf an der Rabnitz nach Westen und erreicht nach Querung der Rabnitz die L 332, unter Ausbildung 
einer 4-armigen Kreisverkehranlage, bei km 6,694. Die Trasse führt südwestlich über das Gemeindegebiet von 
Oberloisdorf zurück in das Gemeindegebiet von Mannersdorf an der Rabnitz und bindet dort unter Ausbildung 
einer 4-armigen Kreisverkehranlage bei km 9,881 an die B 61 an. Die Trassenlänge der B 61a Pullendorfer 
Straße beträgt rund 9,881 km. 


